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Europaangelegenheit 

des Ausschusses für Bundes- und Europaangelegenheiten sowie 
regionale Beziehungen 

Beteiligung am Konsultationsverfahren der Europäischen Union; 

Verkehr: 
Änderung der Richtlinie über den kombinierten Verkehr 
23.01.2017 – 23.04.2017 

Verfahren gemäß § 83d BayLTGeschO 

1. Der Ausschuss hat in seiner 56. Sitzung am 28. März 2017 im 
Wege der Vorprüfung beschlossen, dass eine Beteiligung des 
Landtags am Konsultationsverfahren der Europäischen Union er-
forderlich ist. 
 

2. Der Ausschuss hat beschlossen, das Verfahren zur federführen-
den Beratung gemäß § 83d Abs. 1 BayLTGeschO an den Aus-
schuss für Wirtschaft und Medien, Infrastruktur, Bau und Verkehr, 
Energie und Technologie zu überweisen. 
 

3. Die Staatsregierung wird gebeten, eine Stellungnahme für die 
Beratung im federführenden Ausschuss vorzulegen. 

 

Begründung: 

Nach dem Ergebnis der Vorprüfung ist die Konsultation landespoli-
tisch von Bedeutung. Die Konsultation befasst sich mit möglichen 
Politikoptionen für die Änderung der Richtlinie 92/106/EWG und deren 
potenziellen Auswirkungen auf den kombinierten Verkehr.  
Die Kommission will bis zum vierten Quartal 2017 einen Vorschlag für 
eine Änderung der Richtlinie 92/106/EWG vorlegen. Durch eine Ver-
besserung der Wettbewerbsfähigkeit des kombinierten Verkehrs als 
Alternative zum Straßenverkehr sollen dabei insbesondere die Stra-
ßenverkehrssicherheit erhöht, Staus reduziert und der Umweltschutz 
verbessert werden.  
Bayern fördert bereits heute den kombinierten Verkehr als umwelt-
freundliche und kostensparende Transportalternative. Die Wirtschaft-
lichkeit des kombinierten Verkehrs und damit verbunden auch die 
Wettbewerbsfähigkeit der betroffenen Transportunternehmen hängen 
entscheidend von der Ausgestaltung der rechtlichen Rahmenbedin-
gungen ab. 
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Beschlussempfehlung und Bericht 

des Ausschusses für Wirtschaft und Medien, Infrastruktur, Bau 
und Verkehr, Energie und Technologie 

Europaangelegenheit des Ausschusses für Bundes- und 
Europaangelegenheiten sowie regionale Beziehungen 
Drs. 17/16274 

Konsultationsverfahren der Europäischen Union; 
Verkehr: 
Änderung der Richtlinie über den kombinierten Verkehr 
23.01.2017 - 23.04.2017 

I. Beschlussempfehlung: 

Zum Konsultationsverfahren „Verkehr: Änderung der Richtlinie über den 
kombinierten Verkehr“ nimmt der Bayerische Landtag wie folgt Stellung: 

Bayern fördert bereits heute den kombinierten Verkehr als umwelt-
freundliche und kostensparende Transportalternative. Die Wirtschaft-
lichkeit des kombinierten Verkehrs und damit verbunden auch die 
Wettbewerbsfähigkeit der betroffenen Transportunternehmen hängen 
entscheidend von der Ausgestaltung der rechtlichen Rahmenbedin-
gungen ab. Eine Überarbeitung der EU-Richtlinie über den kombi-
nierten Verkehr (Amendment of the Combined Transport Directive) 
vom 7.12.1992 als derzeit einziges EU-Rechtsinstrument, das den 
multimodalen Verkehr direkt unterstützt, wird begrüßt.  

Dabei kommt es Bayern besonders auf folgende Punkte an: 

 Die Definition des kombinierten Verkehrs hat sich bei der Evaluierung 
als zu komplex und nicht eindeutig herausgestellt. Bei der Neuformu-
lierung ist dies zu korrigieren. Gleichzeitig sollte die Definition zum 
Erhalt von Spielräumen nicht zu eng ausfallen, damit das Ziel des 
Kombinierten Verkehrs, durch Verknüpfung verschiedener Trans-
portmittel die spezifischen Vorteile der einzelnen Verkehrsträger zu 
nutzen und so die Transportkette insgesamt gerade auch hinsichtlich 
ihrer Umweltauswirkungen zu optimieren, gewahrt bleibt. 

 In Deutschland unterstützt der Bund u.a. mittels einer Förderrichtli-
nie den kombinierten Verkehr erfolgreich die Stärkung des intermo-
dalen Verkehrssystems. Die Richtlinie zur Förderung von Um-
schlaganlagen des kombinierten Verkehrs nicht bundeseigener Un-
ternehmen vom 4.1.2017 ermöglicht finanzielle Zuwendungen für 
den Neu- und Ausbau von privaten Umschlaganlagen des Kombi-
nierten Verkehrs. Von besonderer Bedeutung ist daher, dass die 
Möglichkeit einer Förderung des kombinierten Verkehrs durch die 
Mitgliedsstaaten erhalten bleibt. 

Berichterstatter: Eberhard Rotter 
Mitberichterstatter: Bernhard Roos 



Seite 2 Bayerischer Landtag 17. Wahlperiode Drucksache 17/17302 

 

II. Bericht: 

1. Der EU-Konsultation gemäß § 83d BayLTGeschO wurde dem 
Ausschuss für Wirtschaft und Medien, Infrastruktur, Bau und 
Verkehr, Energie und Technologie federführend zugewiesen. 
Der Ausschuss für Bundes- und Europaangelegenheiten so-
wie regionale Beziehungen hat den EU-Konsultation gemäß   
§ 83d BayLTGeschO endberaten. 

2. Der Ausschuss für Wirtschaft und Medien, Infrastruktur, Bau 
und Verkehr, Energie und Technologie hat das Verfahren am 
1. Juni 2017 in seiner 67. Sitzung federführend beraten und 
e i n s t im m i g  in der in I. genannten Weise entschieden. 

3. Der Ausschuss für Bundes- und Europaangelegenheiten so-
wie regionale Beziehungen hat das Verfahren am 20. Juni 
2017 in seiner 61. Sitzung endberaten und e i n s t im m i g  
empfohlen, der Beschlussempfehlung des federführenden 
Ausschusses zuzustimmen, mit der Maßgabe, dass die Wörter 
„Zum Konsultationsverfahren „Verkehr: Änderung der Richtli-
nie über den kombinierten Verkehr“ nimmt der Bayerische 
Landtag wie folgt Stellung:“ durch die Wörter „Der Bayerische 
Landtag nimmt das Konsultationsverfahren „Verkehr: Ände-
rung der Richtlinie über den kombinierten Verkehr“ zum An-
lass, um folgende Stellungnahme abzugeben:“ ersetzt werden 
und dass nach dem letzten Absatz der Satz „Der Beschluss 
wird unmittelbar an die Europäische Kommission übermittelt.“ 
angefügt wird. 

Erwin Huber 
Vorsitzender 
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Beschluss 

des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung beraten und beschlossen: 

Konsultationsverfahren der Europäischen Union 

  
Verkehr: 
Änderung der Richtlinie über den kombinierten 
Verkehr 
23.01.2017 – 23.04.2017 

Drs. 17/16274, 17/17302 

Der Bayerische Landtag nimmt das Konsultationsver-
fahren „Verkehr: Änderung der Richtlinie über den 
kombinierten Verkehr“ zum Anlass, um folgende Stel-
lungnahme abzugeben: 

Bayern fördert bereits heute den kombinierten Ver-
kehr als umweltfreundliche und kostensparende 
Transportalternative. Die Wirtschaftlichkeit des kom-
binierten Verkehrs und damit verbunden auch die 
Wettbewerbsfähigkeit der betroffenen Transportunter-
nehmen hängen entscheidend von der Ausgestaltung 
der rechtlichen Rahmenbedingungen ab. Eine Über-
arbeitung der EU-Richtlinie über den kombinierten 
Verkehr (Amendment of the Combined Transport Di-
rective) vom 07.12.1992 als derzeit einziges EU-
Rechtsinstrument, das den multimodalen Verkehr 
direkt unterstützt, wird begrüßt.  

Dabei kommt es Bayern besonders auf folgende 
Punkte an: 

─ Die Definition des kombinierten Verkehrs hat sich 
bei der Evaluierung als zu komplex und nicht ein-
deutig herausgestellt. Bei der Neuformulierung ist 
dies zu korrigieren. Gleichzeitig sollte die Definiti-
on zum Erhalt von Spielräumen nicht zu eng aus-
fallen, damit das Ziel des kombinierten Verkehrs, 
durch Verknüpfung verschiedener Transportmittel 
die spezifischen Vorteile der einzelnen Verkehrs-
träger zu nutzen und so die Transportkette insge-
samt gerade auch hinsichtlich ihrer Umweltaus-
wirkungen zu optimieren, gewahrt bleibt. 

─ In Deutschland unterstützt der Bund u. a. mittels 
einer Förderrichtlinie den kombinierten Verkehr er-
folgreich die Stärkung des intermodalen Verkehrs-
systems. Die Richtlinie zur Förderung von Um-
schlaganlagen des kombinierten Verkehrs nicht 
bundeseigener Unternehmen vom 04.01.2017 er-
möglicht finanzielle Zuwendungen für den Neu- 
und Ausbau von privaten Umschlaganlagen des 
kombinierten Verkehrs. Von besonderer Bedeut-
ung ist daher, dass die Möglichkeit einer Förder-
ung des kombinierten Verkehrs durch die Mitglied-
staaten erhalten bleibt. 

Der Beschluss wird unmittelbar an die Europäische 
Kommission übermittelt. 

Die Präsidentin 

I.V. 

Reinhold Bocklet 

I. Vizepräsident 

 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Vierte Vizepräsidentin Ulrike Gote



Vierte Vizepräsidentin Ulrike Gote: Ich rufe Tagesordnungspunkt 3 auf:

Abstimmung

über Europaangelegenheiten, eine Verfassungsstreitigkeit und Anträge, die 

gemäß § 59 Abs. 7 der Geschäftsordnung nicht einzeln beraten werden (s. 

Anlage 1)

Bevor ich über die Liste abstimmen lasse, möchte ich Sie noch darauf hinweisen, dass 

der Ausschuss für Bundes- und Europaangelegenheiten sowie regionale Beziehungen 

in seiner Sitzung am Dienstag die unter der Nummer 6 aufgeführte Subsidiaritätsange-

legenheit, Bundesratsdrucksache 400/17, betreffend: "Vorschlag für eine Verordnung 

des Europäischen Parlaments und des Rates zur Festlegung der Bedingungen und 

des Verfahrens für Auskunftsersuchen der Kommission an Unternehmen und Unter-

nehmensvereinigungen in Bezug auf den Binnenmarkt und damit verbundene Berei-

che", beraten und empfohlen hat, die Staatsregierung aufzufordern, im Bundesrat auf 

Subsidiaritätsbedenken hinzuweisen und ferner darauf hinzuwirken, dass diese Be-

denken Eingang in den Beschluss des Bundesrats finden. Es sind dies die Drucksa-

che 17/17484 sowie die Beschlussempfehlung auf Drucksache 17/17536. Die Bera-

tung im Bundesrat ist für den morgigen Freitag vorgesehen. Die Beschlussempfehlung 

und das Abstimmungsverhalten der Fraktionen hierzu sind in der aufgelegten Liste 

aufgeführt.

Wir kommen nun zur Abstimmung. Hinsichtlich der jeweiligen Abstimmungsgrundla-

gen mit den einzelnen Voten der Fraktionen verweise ich auf die Ihnen vorliegende 

Liste.

(Siehe Anlage 1)

Wer mit der Übernahme des jeweils maßgeblichen Ausschussvotums entsprechend 

der aufgelegten Liste einverstanden ist, den bitte ich um das Handzeichen. – Das sind 

CSU, SPD, FREIE WÄHLER, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sowie Frau Claudia Stamm. 

Protokollauszug
107. Plenum, 06.07.2017 Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode 1

descendant::redner[beitrag/@typ='Aufruf TOP']/@link


Gibt es Gegenstimmen? – Keine. Stimmenthaltungen? – Auch keine. Damit über-

nimmt der Landtag diese Voten.

Protokollauszug
107. Plenum, 06.07.2017 Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode 2
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